
Tatsächlich dürfen angeklagte Personen auch Menschen als Rechtshilfe mit in den Prozess nehmen,
die keine ausgebildeten Anwält:innen sind. Diese Menschen sollten/müssen sich mit Recht,
hauptsächlich mit Straf- und Strafprozessrecht, auskennen. Das ist laut Gesetz ein Fall der
Wahlverteidigung und in § 138 Abs. 2 StPO geregelt. Es wird manchmal auch von
Lai:innenverteidigung gesprochen, da auch Menschen es beantragen können, die juristische
Lai:innen sind. Wir sprechen meistens von Wahlverteidiger:innen, da eigentlich alle
Menschen, die vor Gericht verteidigen, eine gewisse Sachkenntnis mitbringen.

Allerdings kennen viele Gerichte diese Möglichkeit nicht oder sind manchmal kein großer Fan
dieser Regelung. Deswegen werden Wahlverteidiger:innen immer wieder abgelehnt oder während
des Verfahrens ausgeschlossen. Dies passiert oft willkürlich und es kommt regelmäßig vor, dass die
selben Menschen bei einem Gericht zugelassen und bei einem anderen Gericht abgelehnt werden.
Als RAZ e.V. haben wir viele gute Erfahrungen gemacht mit der Beantragung der Wahlverteidigung.
Selten werden Menschen abgelehnt, die nachweislich Kenntnisse in dem Bereich mitbringen,
beispielsweise weil sie sich aktuell im Jurastudium befinden. Aber mehr dazu weiter unten im
Artikel. 

Idee hinter der Wahlverteidigung nach § 138 Abs. 2 StPO ist, dass ein Prozess kollektiv
geführt werden kann. Dadurch sitzt die angeklagte Person nicht allein vor Gericht und es macht
vielleicht sogar Spaß sich, gemeinsam mit dem Gericht über die Legitimität und Legalität von
Protesten zu streiten. Außerdem entstehen keine zusätzlichen anwaltlichen Kosten und die
Verteidigung hat trotzdem Rechte, wie auf Akteneinsicht, das Schöffenregistereinsichtsrecht, auf
das Einreichen von Revisionsbegründung und Rechtsbeschwerdebegründungen etc. 

Wahlverteidigung nach § 138
Abs. 2 StPO
("Laienverteidigung")

Möglichkeiten der
Wahlverteidigung nach § 138 Abs.
2 StPO - "Laienverteidigung"



Es kann sehr empowernd sein, sich gemeinsam mit einer Wahlverteidigung auf die
Anklagebank zu setzen. Auf diese Art und Weise können auch Dinge ausprobiert werden, die im
typischen Strafprozess vielleicht nicht Gang und Gebe sind. Dadurch kann zum Beispiel auch ein
viel persönlicheres Gespräch zwischen Gericht und Verteidigung entstehen, da das Setting als
etwas weniger offiziell wahrgenommen wird von allen Beteiligten. 

Natürlich wirst du nicht alleine gelassen mit den Vorbereitungen deines Gerichtsprozesses. RAZ
e.V. betreut alle Gerichtsverfahren und hilft dir auch bei allen inhaltlichen, sowie auch
organisatorischen und logistischen Vorbereitungen. Dafür ist es wichtig, dass du deinen Termin der
RAZ mitteilst (am besten per Mail an legal@raz-ev.org). Dann melden wir uns rechtzeitig, um
gemeinsam in die Absprache zur Selbst- und/oder Wahlverteidigung, bzw. die Notwendigkeit von
Anwält:innen zu gehen.

Wir haben einen Pool an Menschen, die gerne Aktivist:innen als Wahlverteidigung supporten. Wenn
du Teil davon sein willst, schreib uns gerne.

Allgemein ist die Verteidigung im Strafrecht in § 137 Abs. 1 S. 1 StPO geregelt. Dort heißt
es: “Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines Verteidigers
bedienen.” Ein:e Verteidiger:in ist also erstmal der Beistand der beschuldigten Person - verankert
ist das Recht auf ein faires Verfahren weiter im Grundgesetz und der Europäischen
Menschenrechtskonvention. Hiernach sind bis zu drei Wahlverteidiger:innen zulässig. Dies
bedeutet, dass eine angeklagte Person bis zu drei Menschen als Verteidigung mitbringen darf.
Andersherum darf ein:e Wahlverteidiger:in nicht mehrere Angeklagte vertreten, da es das Verbot
der Mehrfachverteidigung (§ 146 StPO) gibt. 

Die Möglichkeit der Wahlverteidigung ist dann in § 138 StPO weiter geregelt. Dort heißt
es:

Supportstrukturen des RAZ e.V.

Rechtsgrundlage

§ 138 StPO
(1) Zu Verteidigern können Rechtsanwälte sowie die Rechtslehrer an deutschen
Hochschulen im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum
Richteramt gewählt werden. 
(2) Andere Personen können nur mit Genehmigung des Gerichts gewählt
werden. Gehört die gewählte Person im Fall der notwendigen Verteidigung nicht
zu den Personen, die zu Verteidigern bestellt werden dürfen, kann sie zudem nur
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Abs. 1 hält erstmal fest, wer ohne Genehmigung des Gerichtes als Verteidigung auftreten kann.
Spannend für die Wahlverteidigung ist dementsprechend der Abs. 2. Hier wird geregelt, dass
andere Personen, also alle anderen mit egal welchem Hintergrund, nach Genehmigung des
Gerichts auch verteidigen dürfen. 

Abs. 2 dient dem Interesse der beschuldigten Person, damit diese sich von einer Person ihres
Vertrauens verteidigen lassen kann. Das Gericht entscheidet nach der Beantragung
(Voraussetzung) über die Genehmigung der Wahlverteidigung. Bevor das Gericht entscheidet muss
die Staatsanwaltschaft angehört werden (entweder schriftlich im Vorhinein einer Hauptverhandlung
oder dann alternativ mündlich in der Hauptverhandlung). Die Genehmigung ergeht durch einen
Beschluss, der nach § 34 StPO zu begründen ist. Gegen den Beschluss, z.B. bei Ablehnung der
Verteidigung, kann das Rechtsmittel der Beschwerde eingelegt werden. Tipp: Es kann manchmal
helfen zugelassen zu werden, wenn du bei der Hauptverhandlung die Beschwerde direkt
ausgedruckt dabei hast und sozusagen damit “drohst” diese einzulegen im Falle der Ablehnung.
Das hat schon öfter bewirkt, dass Verteidiger:innen doch zugelassen wurden. Bei einer
unzulässigen Beschränkung der Verteidigung, z.B. durch Fehler des Gerichtes im Ablauf, kann dies
zudem ein Revisionsgrund sein. 

Erst durch die Genehmigung kommt dann ein wirksames Verteidigungsverhältnis
zustande. Dadurch hat dann die beantragte Wahlverteidigung dieselbe rechtliche Stellung wie
ein:e Rechtsanwält:in. Es gibt natürlich einige Besonderheiten, die weiter unten aufgelistet sind
und auf die ihr auf jeden Fall achten solltet!

Vorsicht: Wenn der Antrag auf Wahlverteidigung abgelehnt wird und auch eine Beschwerde daran
nichts ändert, muss sich die angeklagte Person doch selbst verteidigen. Dieses Risiko sollte dir
bewusst sein, wenn du dich für eine nicht-professionelle Verteidigung entscheidest und du solltest
dir bestenfalls zutrauen dich in diesem Fall auch selbst zu verteidigen. Wenn du die Verteidigung
mit ca. 2-3 Wochen Vorlauf zu deinem Gerichtstermin beantragst, sollte in der Regel vor der
Verhandlung über den Antrag entschieden werden und du hast dann zumindest vorab schon die
Sicherheit, ob deine Verteidigung zugelassen wurde oder nicht. 

Plan B: Falls deine Verteidigung abgelehnt wird, hast du noch die Möglichkeit regelmäßig Pausen
zu beantragen und in diesem Rahmen Fragen zu klären und das weitere Vorgehen zu besprechen.
Die Notwendigkeit bei Ablehnung der Verteidigung regelmäßig Pausen zu machen kann auch im
Rahmen des Antrages angeführt werden mit dem Hinweis, dass eine Genehmigung der
Verteidigung aus prozessökonomischen Gründen naheliegend wäre.

in Gemeinschaft mit einer solchen als Wahlverteidiger zugelassen werden. 
(3) Können sich Zeugen, Privatkläger, Nebenkläger, Nebenklagebefugte und
Verletzte eines Rechtsanwalts als Beistand bedienen oder sich durch einen
solchen vertreten lassen, können sie nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 Satz 1
auch die übrigen dort genannten Personen wählen.



Das Gericht trifft die Entscheidung über die Genehmigung nach pflichtgemäßen Ermessen.
Allerdings darf die Genehmigung nicht auf besondere Ausnahmefälle beschränkt werden. Das
bedeutet, dass du nicht nur in Ausnahmen zugelassen werden darfst, sondern eben nur in
Ausnahmen abgelehnt werden solltest. 

Die Genehmigung muss erteilt werden, wenn die gewählte Person (die Wahlverteidigung) das
Vertrauen der beschuldigten Person hat, genügend sachkundig und vertrauenswürdig erscheint
und sonst keine Bedenken gegen ihr Auftreten als Verteidiger:in bestehen (Meyer-Goßner/Schmitt,
Kommentar zur StPO, §138 Rn. 13). 

Sachkunde?

Diese ist bei Volljurist:innen (ohne Anwaltszulassung) immer gegeben.
Abgelegte Staatsexamina sind nicht erforderlich, denn auch Nichtjurist:innen soll ja eben
die Möglichkeit der Verteidigung § 138 Abs. 2 StPO offenstehen. Der Zweck dieser Norm
ist gerade, dass eine Person des Vertrauens gewählt werden kann.
Es gibt wenig Rechtsprechung dazu, was genau die Sachkunde voraussetzt.
In der Praxis reicht dem Gericht oft ein Nachweis des Jurastudiums oder alternativ
Bescheinigungen von belegten Workshops oder Fortbildungen. Es werden aber durchaus
aus Menschen zugelassen, die sich hauptsächlich auf das Vertrauensverhältnis berufen.
Weise hier ruhig auf alles hin, was dafür sprechen könnte, dass du dich mit dem konkret
angeklagten Straftatsvorwurf und dem Strafprozessrecht auskennst. Nimm wenn möglich
auch Belege mit wie z.B. Studienbescheinigungen oder Praktikumszeugnisse.

Vertrauenswürdigkeit? 

Die Vertrauenswürdigkeit wird von Gerichten, bzw. der Staatsanwalschaft, immer wieder
infrage gestellt, wenn Menschen Vorstrafen haben oder sich an ähnlichen Aktionen
derselben Bewegung beteiligt haben. Hier ein paar Argumentationsansätze um dem zu
widersprechen:

Die Letzte Generation (und auch andere Bewegungen) stehen nicht grundsätzlich im
Konflikt mit dem Rechtsstaat. Adressat der Forderungen sind demokratisch
legitimierte politische Entscheidungsträger:innen und die Forderungen beziehen sich
darauf selbst gesteckte Ziele und Gesetze einzuhalten. Außerdem stehen die
Aktivist:innen mit Namen und Gesicht zu den Aktionen und versuchen sich demnach
nicht einer strafrechtlichen Verfolgung zu entziehen.
Eine inhaltliche Vorprägung und Sympathie für die angeklagte Person stehen der
Vertrauenswürdigkeit nicht entgegen. Eine Verteidigung hat die Aufgabe die
Interessen der angeklagten Person zu vertreten und ist damit per Definition immer
inhaltlich voreingenommen. Sympathie oder persönliche Verbundenheit sind kein
Hinderungsgrund, sondern gerade relevant für die Wahlverteidigung nach § 138 Abs.
2 StPO, die sich explizit auch auf Familie oder Freunde erstrecken kann. 

Genehmigungskriterien



Anwält:innen und Richter:innen dürfen trotz rechtskräftiger Verurteilungen
selbstverständlich weiter tätig sein, sofern nicht eine Erheblichkeitsschwelle
überschritten wird. In der Regel sind dafür Haftstrafen von mehreren Monaten nötig.
Es wäre nicht nachvollziehbar, warum für eine nicht-professionelle Verteidigung
andere Maßstäbe angelegt werden sollten.

Freundschaftliche Beziehungen zur angeklagten Person stehen der Genehmigung nicht
entgegen, sondern sind gerade vom § 138 Abs. 2 StPO umfasst.

Grundsätzlich besteht die Genehmigung und das daraus entstehende Verhältnis zwischen
Verteidigung und angeklagter Person bis zum rechtskräftigen Ausschluss aus dem Verfahren. Es
gibt aber auch die Möglichkeit für das Gericht, die Genehmigung zurückzunehmen. Das kann z.B.
passieren, wenn sich herausstellt, dass die Genehmigungsvoraussetzungen nicht vorlagen oder
nachträglich entfallen sind. Eine Zurücknahme der Genehmigung wirkt sich dann aber nicht auf die
Handlungen der Verteidigung in der Vergangenheit aus, sondern nur für die Zukunft. 

Die Möglichkeiten des Ausschlusses sind in § 138a und § 138b StPO aufgeführt. Es gelten
im Prinzip dieselben Ausschlusskriterien wie bei Anwält:innen.

Die, durch das Verhältnis geschaffenen, Berechtigungen der Verteidigung gelten auch noch im
Strafvollzug fort. Dies bedeutet, dass Wahlverteidiger:innen dieselben Besuchsrechte im Gefängnis
haben wie Anwält:innen. Dadurch werden Mauern von Gefängnissen durchlässiger!

Im Prinzip haben Anwält:innen nicht mehr Rechte als die genehmigte Wahlverteidiger:innen. Ein
paar Unterschiede gibt es jedoch. Z.B. dürfen genehmigte Verteidiger:innen keine Roben tragen. 

Ein weiterer Unterschied fällt bei dem Prozess der Akteneinsicht auf. Eigentlich haben
Wahlverteidiger:innen auch hier die gleichen Rechte. In der Praxis ist es leider oft Anwält:innen
leichter möglich die Akte z.B. auch mitzunehmen. Als genehmigte Wahlverteidiger:in ist das
manchmal schwieriger.

Dauer der Genehmigung

Unterschied Anwält:innen und
genehmigte
Wahlverteidiger:innen?
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Selbstverständlich ist es auch möglich, dass du sowohl auf Unterstützung von Anwält:innen als
auch Wahlverteidiger:innen zurückgreifst. Wichtig ist hier einfach, dass die gewollte Strategie, bzw.
Ziel und Vision des Prozesses, nicht durch einen Teil der Verteidigung zerschossen wird. 

Weitere Unterschiede beinhalten, dass Wahlverteidigungen nach § 138 Abs. 2 StPO nicht als
Pflichtverteidigungen in Betracht kommen. 

Außerdem taucht bei der Einlegung von Rechtsmittel eine Herausforderung für
Wahlverteidiger:innen im Vergleich zu Anwält:innen auf: Es gibt keinen einfachen Zugang zum
“beA” (= besonderes elektronisches Anwaltspostfach). Nach § 32d S. 2 StPO müssen Rechtsmittel
elektronisch eingereicht werden - dies gilt auch für Nicht-Anwält:innen. Elektronisch schließt nicht
Fax oder Mail ein. Alternativ kann einfach die angeklagte Person selbst Rechtsmittel einlegen -
diese darf dies auch per Fax, Brief oder mündlich vor Ort an der Geschäftsstelle. 

Eine Wahlverteidger:in nach § 138 Abs. 2 StPO kann entweder schriftlich vor Gericht beantragt und
dann durch die Richter:in genehmigt (oder auch abgelehnt…) werden oder die Richter:in lässt den
Antrag stillschweigend einfach zu. Eine stillschweigende (konkludente) Genehmigung könnte so
aussehen, dass die noch nicht genehmigte Wahlverteidigung sich neben die angeklagte Person
setzt und wie eine Verteidigung agiert, also z.B. Anträge stellt. Falls das vom Gericht nicht
beanstandet wird, bedeutet dies eine stillschweigende Genehmigung der Wahlverteidigung und die
Person kann nur noch durch einen Ausschluss aus dem Verfahren entfernt werden. 

Die Wahlverteidigung kann zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens beantragt werden - also im
Vorhinein der Hauptverhandlung, ganz zu Beginn oder während des Prozesses, oder auch im
Nachhinein, um z.B. Rechtsmittel einzulegen. 

Die Handhabung der Anträge bei der Gerichte ist sehr unterschiedlich. Es ist auch möglich,
genehmigt zu werden, ohne schriftliche Nachweise über juristische Fähigkeiten zu erbringen.
Allerdings muss die Person oft erklären können, wieso sie sich als Verteidigung eignet und nötige
juristische Fähigkeiten besitzt. 

Tipp: Es vereinfacht oft vieles, wenn angeklagte Personen sich durch
Anwält:innen vertreten lassen, um die eigene Akte einsehen können. Dadurch
wird oft eine digitale Kopie ziemlich kostengünstig möglich. Danach ist es immer
noch möglich, sich selbst zu verteidigen oder durch eine Wahlverteidigung nach
§ 138 Abs. 2 StPO.

Antrag auf Wahlverteidigung nach
§ 138 Abs. 2 StPO



Vorlagen zur Beantragung findest du hier 

Wurde eine Verteidigung vor dem Amtsgericht einmal zugelassen ist sie für das komplette
Verfahren zugelassen, also auch vor höheren Gerichten bei einer Berufung oder Revision. Im
Idealfall wird die Wahlverteidigung hier gleich mitgeladen. Passiert dies nicht, fragt beim Gericht
gerne per Anruf nach. Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, meldet euch gerne unter legal@raz-
ev.org. 

Revisionen dürfen Wahlverteidiger:innen, die nach § 138 Abs. 2 StPO zugelassen wurden, nicht
alleine führen. Hierzu benötigt es Anwält:innen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, dass die
angeklagte Person eine Revisionsbegründung zu Protokoll bei der Geschäftsstelle einreicht. Diese
könnte dann gemeinsam mit der Wahlverteidigung beantragt werden, obwohl diese nicht mehr
offiziell ein Teil des Verfahrens ist.

Präzedenzfälle, in denen die Laienverteidigung angenommen wurde, obwohl die Verteidigung
bereits mehrmals verurteilt wurde:

Az 2 Qs 2114 und 2 Qs 4114 (22 Ds - 11 Js 2308011 1 AG Fulda)
9 Qs 8/14

Außerdem ist es möglich, Rechtsprechung zu verurteilen Anwält*innen heranziehen und
vergleichen. Die gelten ja auch noch als vertrauenswürdig und dürfen verteidigen, nachdem sie
verurteilt worden sind (kommt drauf an, wegen was und wie hoch). Warum sollten für
Wahlverteidiger nach § 138 II StPO höhere Anforderungen gelten als für Rechtsanwält*innen? Der
einzige Unterschied ist, dass Anwälte sich auf ihre Berufsfreiheit berufen können, Laien nicht. Zur
Orientierung kann man es aber dennoch nutzen.

Wahlverteidigung in höheren
Instanzen

Ablehnung des Antrags auf
Wahlverteidigung wegen eigener
Verurteilungen
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Wenn es in einem Prozess zu einem Freispruch oder einer Einstellung kommt, dann sollten auch die
ausgelegten Kosten der Verteidigung übernommen werden. Hierzu zählen Fahrtkosten, und
insgesamt Verteidigungskosten. 

Grundlage für die Höhe der Kosten ist die Anlage I des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG):
https://dejure.org/gesetze/RVG/Anlage_1.html

Für Menschen ohne juristisches Studium, die eine Wahlverteidigung gemacht haben, ist allerdings
nur der Teil 7 “Auslagen” relevant. Dieser umfasst Fahrtkosten, Druckkosten, Portogebühren und
eine Entschädigung für die Abwesenheit von zu Hause. Reguläre Verfahrensgebühren für
Strafverfahren nach Teil 4 dürfen leider nicht abgerechnet werden.

Wenn ihr als Wahlverteidiger:in die angeklagte Person vor Gericht verteidigen wollt, ohne dass
diese anwesend sein muss, braucht ihr eine entsprechende Vollmacht. Hier sind 2 identische
Vorlagen:

Vorlage Vollmacht im .odt-Format
Vorlage Vollmacht im .docx-Format

 

Kostenabrechnung für
Wahlverteidigung

Verhandlung ohne Anwensenheit
der angeklagten Person
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